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Vertrag: PT-Vertrag TK und DAK-G 
Datum: 09.04.2020 
Betreff: Kündigung der TK zum 30.09.2020 / Vertragsanpassung der DAK-G zum 01.01.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in unseren Rundschreiben vom 21.10.2019 und vom 20.12.2019 haben wir Sie über die Vertragssituation 
zum PT-Vertrag DAK-G und TK informiert. Zwischenzeitlich haben uns die DAK-G und die TK ihre internen 
Evaluationsergebnisse vorgestellt und uns in der Folge die in ihren Hauptverwaltungen dazu getroffenen 
Entscheidungen mitgeteilt, über die wir Sie nachfolgend informieren:  
 
PT-Vertrag TK 

Die TK hat sich dazu entschlossen, den PT-Vertrag mit der MEDIVERBUND AG zum 30.09.2020 zu 
kündigen und folgende Möglichkeiten zur Abwicklung des Vertrags abschließend angeboten und schriftlich 
bestätigt:  

 Die Einschreibung neuer Patienten ist bis zum 30.06.2020 möglich. 
 Für bis zum 30.06.2020 eingeschriebenen Patienten werden die Leistungen nach diesem Vertrag bis 

einschließlich 30.06.2021 vergütet.  
 Die Vergütung wird ab 01.04.2020 wie folgt erhöht:  

o PTE1   121,00 Euro 
o PTE2   106,00 Euro 
o PTE3 bis PTE5  100,00 Euro 
o alle anderen Beträge bleiben unverändert. 

 Eine Sonderregelung zur Beendigung der Therapie nach diesem Vertrag und ggf. eine Übernahme in 
die Regelversorgung zu treffen bis spätestens 30.06.2021 (z.B. Ende der Behandlung entsprechend 
der Beendigungsmitteilung PTZ5 oder Ausschreibung durch die TK). Sobald uns dazu neue 
Erkenntnisse vorliegen, werden wir Sie diesbezüglich schnellstmöglich informieren. 

 Nachabrechnungen für bis 30.06.2021 erbrachte Leistungen – wie bisher für 4 Quartale – zu 
ermöglichen.  

 Eine Verkürzung der Kündigungsfrist für teilnehmende Ärzte/Psychotherapeuten von 6 auf 3 Monate zu 
vereinbaren. 
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PT-Vertrag DAK-G 

Die DAK-G hat uns mitgeteilt den bestehenden PT-Vertrag zum 01.01.2021 unter folgenden Prämissen in 
einen „Anschlussvertrag“ überführen zu wollen: 

 Eine Einschreibung ist nur noch für Patienten mit Diagnosen aus den ICD-Gruppen F2, F3 und F4 
möglich. 

 Die Einschreibedauer der Patienten wird auf 3 Jahre bei F2-Diagnosen bzw. 2 Jahre bei F3/F4-
Diagnosen begrenzt. Die Übernahme von bisher eingeschriebenen Patienten in den neuen Vertrag 
ist grundsätzlich möglich. 

 Beibehaltung der derzeit geltenden Vergütungsbeträge, z.B.  
o PTE1  120,00 Euro 
o PTE2  101,00 Euro 
o PTE3    93,00 Euro  
o PTE 4-5   92,00 Euro 

 Definition von „messbaren Zielen“ (insbesondere zu Einsparungen bei den Krankenhaus- und 
Krankengeldkosten) bei deren Erreichung Bonuszahlungen möglich sind.   

 Eine Verkürzung der Kündigungsfrist für teilnehmende Ärzte/Psychotherapeuten von 6 auf 3 Monate 
kann vereinbart werden. 

Aufgrund der Kündigungsfristen der DAK-G und der MEDIVERBUND AG von 3 Monaten zum Quartalsende 
ist eine rasche Einigung über den DAK-Anschlussvertrag erforderlich. Wir führen diese Verhandlungen 
gemeinsam mit Ihren Berufsverbandvertretern.  
 
Leider haben es die DAK-G und die TK in mehreren Gesprächen abgelehnt, ihre Evaluationsergebnisse 
gemeinsam mit uns näher zu analysieren und danach ggf. Vertragsanpassungen und 
Vergütungserhöhungen (analog der Regelversorgung zum 01.07.2018) vorzunehmen. Stattdessen wurde 
von der TK die o.g. Kündigung (mit Weiterführung der Leistungserbringung bis 30.06.2021) ausgesprochen 
und von der DAK die beschriebene Vertragsanpassung angeboten, ohne bisher nähere Details zu 
beschreiben.  
 
Die o.g. Vergütungsbeträge der PTE2 – PTE5 für die DAK-G/ TK und die durchschnittliche Vergütung je 
Einzelbehandlung erreichen nach unseren Informationen bei vielen Ärzte/Psychotherapeuten nicht mehr das 
aktuelle EBM-Niveau. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich das auf die Akzeptanz der Therapeuten 
auswirkt. Wir haben bei der TK und der DAK-G darauf eindeutig hingewiesen. Inwiefern die übrigen Vorteile 
der Selektivverträge (z.B. Wegfall des Antrags- und Gutachterverfahrens, Anstellungsmöglichkeiten, hohe 
Honorierung der Gruppen-PT) diese schlechtere Honorierung aufwiegen überlassen wir Ihrer Beurteilung.  
 
Bitte erkundigen Sie sich bereits jetzt bei Ihrem Softwarehersteller nach den Auswirkungen der Beendigung 
der Teilnahme am PT-Vertrag TK und/oder DAK-G auf die Folgekosten für die Vertragssoftware für die PT-
Verträge mit der AOK, BKK VAG und GWQ, die unverändert weiter gelten.  
 
Es ist unser oberstes Ziel, Ihnen in der Praxis eine möglichst reibungslose Abwicklung, der im 
Zusammenhang mit der Kündigung der TK bzw. avisierten Vertragsanpassung der DAK-G anfallenden 
Aufgaben, zu ermöglichen. Auch halten wir weiterhin an unserem Selektivvertrags-System fest.  
 
Wir werden Sie Ende April / Anfang Mai 2020 - nach der Abstimmung von Detailregelungen zur Kündigung bzw. 
Vertragsanpassung – erneut über das weitere Procedere informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund  
Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 
 
Selina Eberhart und Petra Müller 
Projektleiterinnen Vertragswesen 


